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Ein Hinweis für Anwender in der Schweiz : 
In der Schweiz erfolgt die Bemessung für sämtliche Baustoffe nach der SIA Norm 260 [14]. In 
dieser Norm wird obiger Teilsicherheitsbeiwert γQ,i einer massgebenden veränderlichen Einwir-
kung i nicht angewandt, d.h. γQ,i = 1 ! 
 
 

Kapitel 5.6: Bemessung von Glaskonstruktionen, Seite 177




